
 

 

 

AGB - Trockenreinigung 
 
▪ Wasserbezug ab Hydranten nähe Baustelle bauseits, Abklärung durch Auftraggeber. 
▪ Wasser wird frei zur Verfügung gestellt allfällige Kosten werden nachbelastet. 
▪ Der Auftraggeber legt die Ablad- resp. Entsorgungsstelle fest.  
▪ Entsorgungskosten sind nicht inkludiert und ist Sache des Bestellers. 
▪ Die Schlusskontrolle wird nach Beendigung der Reinigung von dem 

Baustellenverantwortlichen durchgeführt und abgenommen. Nachträgliche Arbeiten werden 
als neuer Auftrag ausgeführt. 

▪ Ausführung erfolgt in Regie und wird in einem Rapport festgehalten. 
▪ Bei hohem Verkehrsaufkommen und unübersichtlichen Strassenstücken ist eine 

Verkehrsleitung bauseits zu stellen. 
▪ Zusätzliches Hilfspersonal für Handreinigung stellt der Auftraggeber. 
▪ Es gelten auch die allgemeinen Bedingungen der ASTAG. 
▪ Bei technischem Ausfall der Maschine sind wir nicht um sofortigen Ersatz verpflichtet und 

übernehmen keine Ausfallforderungen vom Auftraggeber. 
▪ Preise exkl. MwSt. 30 Tage netto. 
 
 
Bei Fragen beraten wir Sie gerne unter der Telefonnummer 071 622 28 88. 
 
Weinfelden, 6. Februar 2018 
 
HUBER Umweltlogistik AG 
 
 
 


